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Bebauungsplan Nr. 852, 2. Änderung –  

Schulstandort Am Ahlemer Holz    

Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB 

Geltungsbereich und bisheriges Verfahren 

Planung Süd

Stadtbezirk: Ahlem-Badenstedt-Davenstedt

Stadtteil: Ahlem

Geltungsbereich: 

Der Geltungsbereich wird im Süden durch 
die Stadtgrenze zu Seelze und die Petit-
Couronne-Straße und im Osten durch die 
Straße Am Ahlemer Holz begrenzt. Im 
Norden wird der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans Nr. 852 angehalten. Hier 
verläuft der Geltungsbereich durch die 
Grünfläche südlich des Waldes Ahlemer 
Holz. Im Westen wird der Geltungsbereich 
durch die westliche Grenze des 
Sportplatzes und ihre Verlängerung bis zum 
Waldrand begrenzt. 
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